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Thüringer Verordnung 
zur weiteren Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie gefährlicher Mutationen 
Vom 2. Februar 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 28a, 
29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3136), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der 
Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem In-
fektionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO) vom 2. März 2016 
(GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 21. September 2020 (GVBl. S. 501), verord-
net das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie und
aufgrund des § 32 Satz 1 IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 
ThürIfSGZustVO verordnet das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1 
Sechste Thüringer Verordnung  
zu Quarantänemaßnahmen für  

Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung  
des Coronavirus SARS-CoV-2  

(Sechste Thüringer Quarantäneverordnung)

§ 1 
Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus 
dem Ausland nach Thüringen einreisen und sich zu einem 
beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einrei-
se in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Risikogebiet 
im Sinne des § 2 Nr. 17 IfSG mit einem erhöhten Risiko 
für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einge-
stuften Gebiet (Risikogebiet) aufgehalten haben, sind ver-
pflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 
Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine ande-
re, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu bege-
ben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer 
Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Per-
sonen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepu-
blik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten 
Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch 
von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt an-
gehören; ausgenommen sind Zutrittsrechte für behandeln-
de Ärzte, medizinisches Personal sowie für Seelsorger und 
Urkundspersonen entsprechend § 30 Abs. 4 Satz 2 IfSG.

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ver-
pflichtet, die zuständige Behörde unverzüglich zu informie-
ren, wenn erkennbare Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2, insbesondere akuter Verlust 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, Atemnot oder Fieber 
im Zusammenhang mit neu aufgetretenem Husten, inner-
halb von 14 Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Ab-
satz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch 
die zuständige Behörde. 

§ 2 
Ausnahmen

(1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind 
1. Personen, die nur zur Durchreise nach Thüringen 

einreisen; diese haben Thüringen auf dem schnells-
ten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschlie-
ßen, oder 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden bei Ein-
haltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
a) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschrei-

tend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, 
der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug trans-
portieren, oder

b) Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 
des Gesundheitswesens zwingend notwendig ist, 
und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder 
Auftraggeber bescheinigt wird.

(2) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich 
in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Vi-
rusvarianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
der Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) 
vom 13. Januar 2021 (BAnz. AT 13.01.2021 V1) in der je-
weils geltenden Fassung aufgehalten haben, sind von § 1 
Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst
1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit 

Nachbarstaaten weniger als 24 Stunden in einem Ri-
sikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stun-
den in das Bundesgebiet einreisen, 

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden 
a)  Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von 

Verwandten ersten Grades, des nicht dem gleichen 
Haushalt angehörigen Ehegatten, eingetragenen 
Lebenspartners oder Lebensgefährten oder eines 
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geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, 
oder

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-
nekonzepte hochrangige Mitglieder des diplomati-
schen und konsularischen Dienstes, von Volksver-
tretungen und Regierungen,

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygiene-
konzepte Personen, 
a)  die in Thüringen ihren Wohnsitz haben und die sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsaus-
übung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre 
Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte 
in ein Risikogebiet begeben und regelmäßig, min-
destens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren (Grenzpendler), oder

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer 
Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Aus-
bildung nach Thüringen begeben und regelmäßig, 
mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzgänger);

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung an-
gemessener Schutz- und Hygienekonzepte sind durch 
den Arbeitgeber, den Auftraggeber oder die Bildungs-
einrichtung zu bescheinigen.

(3) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in 
den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virus-
varianten-Gebiet aufgehalten haben, sind von § 1 Abs. 1 
Satz 1 nicht erfasst
1. Personen, deren Tätigkeit zwingend notwendig ist für 

die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, 

insbesondere Ärzte, Pflegekräfte, unterstützen-
des medizinisches Personal und 24-Stunden-Be-
treuungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Be-

ziehungen,
d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regie-

rung und Verwaltung des Bundes, der Länder und 
der Kommunen, oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäi-
schen Union und von internationalen Organisatio-
nen;

die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienst-
herrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber zu prüfen und 
zu bescheinigen,

2. Personen, die einreisen aufgrund 
a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten 

Grades, des nicht dem gleichen Haushalt angehö-
rigen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartners 
oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorge-
rechts oder eines Umgangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder
c) des Beistands oder zur Pflege schutz- beziehungs-

weise hilfebedürftiger Personen, 
3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus 

einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem Ausland zu-
rückkehren,

4. Personen, die sich ohne Grenzpendler oder Grenz-
gänger im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 zu sein, für bis 

zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar 
beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ih-
res Studiums in einem Risikogebiet aufgehalten haben 
oder in das Bundesgebiet einreisen; die zwingende 
Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, den Auftrag-
geber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5. Personen, die zur Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen 
oder zur Teilnahme daran durch das jeweilige Organisa-
tionskomitee akkreditiert werden oder von einem Bun-
dessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und 
Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, oder

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risi-
kogebiet zurückreisen und die unmittelbar vor Rück-
reise in ihrem Urlaubsort einen Test mit negativem Er-
gebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern 
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der betroffenen 
nationalen Regierung vor Ort besondere epidemio-
logische Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekon-
zept) für einen Urlaub in diesem Risikogebiet ge-
troffen wurden,

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet 
der Nichterfüllung der Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 nicht entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten In-
fektionsrisikos eine Reisewarnung für die betroffe-
ne Region ausgesprochen und im Internet auf sei-
ner Internetseite veröffentlicht hat1. 

Satz 1 gilt nur für Personen, die die sich aus § 3 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 CoronaEinreiseV für sie 
geltenden Pflichten erfüllt haben und das ärztliche Zeugnis 
oder Testergebnis über das Nichtvorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 innerhalb von 14 Ta-
gen nach der Einreise der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen unverzüglich vorlegen. Die Person muss das ärztliche 
Zeugnis oder das Testergebnis nach Satz 2 für mindestens 
14 Tage nach ihrer Einreise aufbewahren.

(4) Sofern es sich nicht um Einreisende handelt, die sich in 
den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virus-
varianten-Gebiet aufgehalten haben, sind von § 1 Abs. 1 
Satz 1 nicht erfasst
1. Personen nach § 54a IfSG,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des 

NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-
Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen 
Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin zu-
rückkehren, oder

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchi-
gen Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, 
wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in 
den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbe-
zogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkeh-
rungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-
gruppe ergriffen werden, die einer Absonderung nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlas-
sen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätig-

1 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/rei-
se-und-sicherheitshinweise

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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keit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsauf-
nahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde 
an und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen; die 
zuständige Behörde hat die Einhaltung der Vorausset-
zungen zu überprüfen.

(5) In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde 
auf Antrag weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines trifti-
gen Grundes zulassen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, sofern die dort genann-
ten Personen keine erkennbaren Symptome einer Infekti-
on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, insbesondere aku-
ter Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Atemnot 
oder Fieber im Zusammenhang mit neu aufgetretenem 
Husten aufweisen. Die in Absatz 1 Nr. 2 und in den Ab-
sätzen 2 bis 5 genannten Personen haben zur Durchfüh-
rung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzu-
suchen, wenn bei ihnen innerhalb von 14 Tagen nach der 
Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2, insbesondere akuter Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, Atemnot oder Fieber im 
Zusammenhang mit neu aufgetretenem Husten, auftreten.

(7) Sofern Bescheinigungen oder ärztliche Zeugnisse er-
forderlich sind, können diese in deutscher, englischer oder 
französischer Sprache vorgelegt werden; in anderen Fäl-
len ist das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands auf Ver-
langen glaubhaft zu machen.

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vor-

geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in eine dort 
genannte Wohnung oder Unterkunft begibt oder sich 
nicht oder nicht rechtzeitig absondert, 

2. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt,
3. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 oder 4 Halbsatz 2 eine unrichtige Beschei-
nigung ausstellt oder

4. entgegen § 2 Abs. 6 Satz 2 einen Arzt oder ein Test-
zentrum nicht oder nicht rechtzeitig aufsucht.

§ 4 
Weitergeltung des Infektionsschutzgesetzes; Über-

gangsbestimmungen

(1) Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes bleiben 
im Übrigen unberührt.

(2) Für Personen, die nach § 1 der Fünften Thüringer Qua-
rantäneverordnung vom 7. November 2020 (GVBl. S. 551), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. Ja-
nuar 2021 (GVBl. S. 57), zur Absonderung verpflichtet wa-
ren, gelten die Bestimmungen der Fünften Thüringer Qua-
rantäneverordnung fort.

§ 5 
Einschränkung von Grundrechten

Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der Frei-
heit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes, Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaats 
Thüringen), der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgeset-
zes, Artikel 5 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen) eingeschränkt. 

§ 6 
Geltungsvorbehalte

(1) Von den Bestimmungen dieser Verordnung, den da-
nach getroffenen Maßnahmen und weiteren Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz bleibt der Landtag im 
Hinblick auf sein verfassungsrechtliches Selbstorganisa-
tionsrecht unberührt. Die zuständigen Behörden beachten 
die verfassungsrechtliche Stellung der Mitglieder des Land-
tags und die zur Regelung eines angemessenen Infekti-
onsschutzes durch den Landtag getroffenen Maßnahmen.

(2) Unberührt bleibt die richterliche Unabhängigkeit nach 
Artikel 97 des Grundgesetzes und Artikel 86 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen einschließlich der 
verfahrensleitenden und sitzungspolizeilichen Befugnis-
se der Richter, insbesondere soweit Richter die Art und 
Weise des Infektionsschutzes bei richterlichen Amtshand-
lungen innerhalb und außerhalb der Gerichte im Einzel-
nen ausgestalten. 

§ 7 
Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen  

Festlegungen

Die ständige Überprüfung der infektionsschutzrechtlichen 
Festlegungen und die jederzeitige Anpassung und Ände-
rung dieser Verordnung bleibt vorbehalten.

§ 8 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils für alle Geschlechter.

§ 9 
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 19. Februar 2021 
außer Kraft.

Artikel 2 
Änderung der Dritten Thüringer SARS-CoV-2- 
Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung

Die Dritte Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungs-
maßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 631), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 25. Januar 2021 (GVBl. S. 57), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:
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a) Der Überschrift werden ein Komma und das Wort 
"Gesichtsmaske" angefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung des Satzes 1 werden die Wor-
te "eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung" 
durch die Worte "anstelle der Mund-Nasen-Be-
deckung eine qualifizierte Gesichtsmaske" er-
setzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort "Mund-Nasen-Bede-
ckung" durch das Wort "Gesichtsmaske" ersetzt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Qualifizierte Gesichtsmasken im Sinne dieser 
Verordnung sind:
1. medizinische Gesichtsmasken oder
2. Schutzmasken ohne Ausatemventil mit tech-

nisch höherwertigem Schutzstandard, insbe-
sondere FFP2.

Zulässige qualifizierte Gesichtsmasken nach Satz 1 
werden auf der Internetseite des für Gesundheit zu-
ständigen Ministeriums veröffentlicht.1"

2. In § 6c Abs. 1 wird das Wort "Mund-Nasen-Bedeckung" 
durch das Wort "Gesichtsmaske" ersetzt.

3. In § 9 Satz 2 wird nach dem Wort "der" die Angabe 
"SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Ja-
nuar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils gel-
tenden Fassung und der" eingefügt.

4. § 9c Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Verweisung "§§ 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. t) und Satz 2, 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 
8" durch die Verweisung "§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. t und Satz 2, § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8" er-
setzt und nach dem Wort "durchführt" ein Komma 
eingefügt.

b) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 3 Abs. 4 Satz 2 
bis 6 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO" durch die 
Verweisung "§ 3 Abs. 4 Satz 2 bis 5 und 7 2. Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO" ersetzt.

5. § 12 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In den Nummern 11 und 22 wird jeweils das Wort 
"Mund-Nasen-Bedeckung" durch das Wort "Ge-
sichtsmaske" ersetzt.

b) Die Nummern 36 und 37 erhalten folgende Fas-
sung:

"36. entgegen § 9c Abs. 4 Satz 1 als meldepflich-
tige Person in den Fällen nach § 9c Abs. 1 
Satz 1 nicht die nach § 2 Abs. 3 ThürlfSGZust-
VO zuständige Behörde unverzüglich schriftlich 
oder elektronisch über das Ergebnis der positi-

1 https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken

ven Antigenschnelltestung unterrichtet, soweit 
nicht bereits nach den § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. t und Satz 2, § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, 
§ 9 Abs. 1 bis 3 Satz 1 IfSG eine namentliche 
Meldepflicht an die nach § 2 Abs. 3 ThürlfS-
GZustVO zuständige Behörde besteht,

37. entgegen § 9c Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 als melde-
pflichtige Person nach den Bestimmungen 
des Infektionsschutzgesetzes oder nach § 9c 
Abs. 4 Satz 1 die getestete Person nicht über 
ihre Verpflichtung zur Absonderung nach § 9c 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Mitteilung von aufge-
tretenen Symptomen einer COVID-19-Erkran-
kung oder einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 an die nach § 2 Abs. 3 ThürlfS-
GZustVO zuständige Behörde nach § 9c Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 belehrt,"

c) In Nummer 39 wird das Wort "denen" durch das 
Wort "der" ersetzt. 

d) In Nummer 40 wird das Wort "denen" durch das 
Wort "der" ersetzt und die Verweisung "§ 2 Abs. 3" 
wird durch die Verweisung "§ 2 Abs. 3 ThürIfSGZu-
stVO" ersetzt. 

6. In § 16 wird das Datum "14. Februar 2021" durch das 
Datum "19. Februar 2021" ersetzt.

Artikel 3 
Änderung der Zweiten Thüringer 

SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung

In § 19 der Zweiten Thüringer SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Grundverordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl. S. 349), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Janu-
ar 2021 (GVBl. S. 57) geändert worden ist, wird das Da-
tum "14. Februar 2021" durch das Datum "19. Februar 
2021" ersetzt.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. Februar 2021 in Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt die Fünfte Thü-
ringer Quarantäneverordnung vom 7. November 2020 
(GVBl. S. 551), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2021 (GVBl. S. 57), außer Kraft.

Erfurt, den 2. Februar 2021

Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Frauen und Familie

Heike Werner In Vertretung

 Die Ministerin für Arbeit,
 Soziales, Gesundheit, 
 Frauen und Familie

 Heike Werner

https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken
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